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V.

Maßnahmen zur Verbesserung: des ländlichen Bau
wesens zur Erweiterung der Stallkapazität

1. Das Ministerium für Land- und Forstwirtschaft 
wird beauftragt, bis zum 31. März 1955 gemeinsam 
mit der Deutschen Bauakademie und führenden 
Vertretern des ländlichen Bauwesens Beratungen 
über alle Fragen der Verbesserung des ländlichen 
Bauwesens durchzuführen.

Da6 Ministerium für Land- und Forstwirtschaft 
wird gleichzeitig beauftragt, in Auswertung dieser 
Beratungen bis zum 15. April 1955 dafür zu sorgen, 
daß

a) Bauprojekte und -typen festgelegt und an
gewendet werden, die unter allen Umständen 
den Anforderungen einer neuzeitlichen. Tierhal
tung und -pflege, der Arbeitsgemeinschaft der 
Mechanisierung aller schweren Arbeiten in der 
Viehwirtschaft und der Tierhygiene entsprechen,

b) im Interesse der Gesunderhaltung der Tier
bestände nur gesunde Stallungen nach fest
gelegten Typen gebaut werden,

c) bei der Festlegung neuer Typen die vorhandenen 
Baustoffe und Materialien voll ausgenutzt 
werden,

d) durch Aufklärungsmaterial und Skizzen über 
den Bau gesunder, behelfsmäßiger Viehunter
künfte alle Bedarfsträger für Stallbauten auf
geklärt und unterstützt werden.

2. Der Deutschen Bauakademie sowie der Deutschen 
Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu 
'Berlin wird empfohlen, die Grundlagen für weitere 
zweckmäßige Bautypen, insbesondere zur Sicherung 
einer gesunden Jungviehaufzucht, zu schaffen. Das 
Ministerium für Aufbau wird beauftragt, ent
sprechende Bautypen zu entwickeln.

3. Das Ministerium für Land- und Forstwirtschaft 
sowie die Räte der Bezirke und Kreise haben Bei
spiele über die Beschaffung behelfsmäßiger Vieh
unterkünfte, unter Berücksichtigung gesunder Auf
zuchtverhältnisse, insbesondere für Jungrinder, zu 
schaffen und die gemachten Erfahrungen auszuwer
ten und auf breitester Basis zu popularisieren. 
Durch diese Maßnahme muß unter allen Umstän
den gewährleistet werden, daß der in einzelnen 
Gebieten bestehende Stallraummangel bis zur Fer
tigstellung entsprechender Massivbauten überwun
den wird.

VI.

Maßnahmen zur Verbesserung der züchterischen Arbeit

1. Zur Verbesserung der gesamten züchterischen 
Arbeit wird das Ministerium für Land- und Forst
wirtschaft beauftragt, bis zum 30. April 1955 an 
Stelle der in den einzelnen Gebieten der Deutschen 
Demokratischen Republik unterschiedlichen Herd
buchrichtlinien eine einheitliche Regelung für das 
gesamte Herdbuchwesen zu schaffen.

2. Das Ministerium für Land- und Forstwirtschaft 
wird beauftragt, die Arbeitsbereiche der Tierzucht- 
inspektionen unter Berücksichtigung der vorhan
denen Tierrassen und aller die Tierhaltung beein
flussenden Umweltfaktoren neu festzulegen.

Die Arbeitsbereiche der Außenstellen der Tierzucht
inspektionen sind mit den politischen Grenzen der 
Bezirke in Übereinstimmung zu bringen. Das Mini
sterium für Land- und Forstwirtschaft ist ver
pflichtet, bis zum 31. Mai 1955 entsprechende Richt
linien bekanntzugeben.

3. Um die volle Versorgung aller volkseigenen Be- 
samungs- und Deckstationen mit ausreichend hoch
leistungsfähigen Vatertieren zu sichern, hat das 
Ministerium für Land- und Forstwirtschaft bis zum
31. März 1955 Richtlinien zur einheitlichen An
wendung der Körordnung bekanntzugeben.

4. Das Ministerium für Land- und Forstwirtschaft 
hat zu gewährleisten, daß bis zum Abschluß des 
Jahres 1955 mindestens 33 °/o aller deckfähigen 
weiblichen Rinder künstlich besamt werden und ein 
Befruchtungsergebnis von mindestens 85 °/o erreicht 
wird. Die volkseigenen Besamungs- und Deck
stationen haben bis zum 30. Juni 1955 Abstammung 
und Leistung der zur Besamung verwendeten 
Vatertiere allen landwirtschaftlichen Betrieben be
kanntzugeben und Wünsche der Bauern über die 
Wahl der Vatertiere streng zu berücksichtigen.

Die Tierzuchtinspektionen sind verpflichtet, die 
VEG, LPG und Einzelbauern über die Verwendung 
entsprechender Vatertiere* zu beraten. v

5. Das Ministerium für Land- undi Forstwirtschaft 
wird verpflichtet, bis zum 15. Mai 1955 durch die 
Tierzuchtinspektionen alle LPG hinsichtlich der 
Aufnahme der Tierbestände in das Herdbuch zu 
überprüfen und die Herdbuchaufnahmen zu ver
anlassen.

6. Zum beschleunigten Aufbau der Herdbuchzucht in 
VEG und LPG haben die volkseigenen Handelskon
tore für Zucht- und Nutzvieh in Zusammenarbeit 
mit den Tierzuchtinspektionen, den Zootechnikern 
und Leistungsprüfern weibliche Tiere, insbesondere 
Kühe und tragende Färsen sowie Herdbuchjung
sauen, über den festgelegten Handelsplan hinaus 
den VEG und LPG zu liefern.

7. Das Ministerium für Land- und Forstwirtschaft 
wird beauftragt, bis zum 15. April 1955 ein System 
über die Durchführung der Leistungsprüfung aus
zuarbeiten, daß die Vornahme der Leistungsprü
fungen in allen landwirtschaftlichen Betrieben und 
eine bessere Beratung seitens der Leistungsprüfer 
bis zum 30. Juni 1955 gewährleistet wird.

8. Das Ministerium für Land- und Forstwirtschaft 
sowie die Räte der Bezirke und Kreise werden 
beauftragt, in der Zeit vom 15. April bis 15. Mai 
1955 in allen Gemeinden der Deutschen Demokra
tischen Republik die Ergebnisse der Milchleistungs
prüfung auszuwerten. Hierbei sind insbesondere die 
Methoden solcher Betriebe, die hohe Leistungen er
reichten, zu ermitteln und im Erfahrungsaustausch 
allen übrigen Bauern zur Kenntnis zu geben.

9. Das Ministerium für Land- und Forstwirtschaft 
hat durch die Tierzuchtinspektionen eine aus
reichende Einstellung von Ebern in den Deckstatio
nen der LPG, VEG und VdgB (BHG) zu gewähr
leisten, damit der Doppelsprung bei Schweinen in 
größerem Umfange angewendet werden kann.


